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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
Vorlage Nr.: 1-OW/0006/2025 
Status:  öffentlich 
Geschäftsbereich: Ordnungsamt 
Datum: 30.09.2025 
 

Satzung der Stadt Garching b. München für das Erholungs- und Badegelände 
"Garchinger See". 

 
Beratungsfolge: 
 
Datum Gremium 

 14.10.2025 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

 02.12.2025 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

 11.12.2025 Stadtrat 

 
I. SACHVORTRAG: 
Die Satzung für das Erholungs- und Badegelände „Garchinger See“ soll nach 20 Jahren 
aktualisiert werden. Wesentliche Änderungen sind: 
- Radfahrer: innen ist gestattet das gesamte Gelände mit dem Rad zu befahren. 
- Elektrokleinstfahrzeuge wurden zu den Verboten hinzugefügt. 
- Die Benutzung von Wassersportgeräten aller Art wurde neu reglementiert. 
- Es wurden die Parkregeln angepasst. 
- Veranstaltungen bedürfen dem Erlaubnisvorbehalt 
- Erhebung von Gebühren für das Parken und Veranstaltungen anhand einer gesonderten 

Gebührensatzung. 
- Anpassung der Ordnungswidrigkeitentatbestände. 
 
 
 
II. BESCHLUSSVORSCHLAG: 

1. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und 
empfiehlt dem Stadtrat den Beschluss der neuen Satzung für das Erholungs- und 
Badegelände „Garchinger See“. 

2. Der Stadtrat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt die neue Satzung 
für das Erholungs- und Badegelände „Garchinger See“. 

 
 
 
 
Anlage/n: 

1 - Satzung Erholungs und Badegelände mit Bekanntgabevermerk 
 
2 - Satzung Erholungs und Badegelände mit Bekanntgabevermerk Version 2.0 

 
 
 
[Dokumentende] 
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SATZUNG DER STADT GARCHING B. MÜNCHEN FÜR DAS ERHOLUNGS- 
UND BADEGELÄNDE "GARCHINGER SEE" VOM 15.12.2025 

 
 

SATZUNG  
DER STADT GARCHING B. MÜNCHEN FÜR DAS ERHOLUNGS- UND BADEGE-
LÄNDE "GARCHINGER SEE" VOM 15.12.2025 
 
 
 
Die Stadt Garching b. München erlässt aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 
Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1I), zu-
letzt geändert durch die § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember (GVBl. S. 573) fol-
gende Satzung:  
 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereiche  
 

(1) Das Erholungs- und Badegelände "Garchinger See" ist eine öffentliche 
Einrichtung zur allgemeinen unentgeltlichen Benutzung nach Maß-
gabe dieser Satzung, soweit nicht besondere Regelungen die Benut-
zung einschränken.  

(2) Das Erholungs- und Badegelände "Garchinger See" erstreckt sich auf 
die im beiliegenden Plan eingezeichneten Grundstücke der Stadt Gar-
ching b. München FLNrn. 1808/4, 1809, 1809/1, 1810, 1811, 1812, 
1813/1, 1813/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1826, 1827/1 und 1827 der 
Gemarkung Garching b. München.  

 
§ 2 Benutzungsvorbehalte  
 

(1) Kindern unter 6 Jahren ist der Besuch nur in Begleitung von Personen 
über 16 Jahren gestattet. 
 

(2) Personen mit Sehbehinderung oder anderen Einschränkungen, die 
eine selbstständige Orientierung oder sichere Nutzung des Geländes 
erheblich beeinträchtigen, wird empfohlen, eine Begleitperson mitzu-
bringen. In Fällen, in denen eine erhebliche Gefährdung für die eigene 
Sicherheit oder die anderer Personen nicht anders abgewendet wer-
den kann, ist die Mitnahme einer Begleitperson ausnahmsweise ver-
pflichtend. 
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§ 3 Verhalten im Erholungs- und Badegelände 
 

(1) Innerhalb des Erholungs- und Badegeländes ist alles zu vermeiden, 
was die Sicherheit, Ordnung, Ruhe und Sauberkeit beeinträchtigt oder 
gefährdet oder gegen die guten Sitten verstößt. 
 

(2)  Innerhalb des Erholungs- und Badegeländes ist insbesondere unter-
sagt:  
1. Kraftfahrzeuge (Pkw, Motorräder, Mopeds, Mofas u.ä.) und Elekt-

rokleinstfahrzeuge zu benutzen, sowie das Reiten; ausgenommen 
sind öffentliche Straßen, Wege und Parkplätze sowie Flächen, 
welche durch Verkehrszeichen für den entsprechenden Verkehr 
freigegeben sind; 

2. den See, die Grünanlagen und die Anlageneinrichtungen (WC-An-
lagen, Spielplätze, Bänke, Hinweistafeln usw.) zu verunreinigen, 
zu beschädigen, zu entfernen oder sonst zu verändern;  

3. das unbefugte Abweiden, Abmähen oder Abernten;  
4. Zelte und Wohnwagen aufzustellen;  
5. offene Feuerstellen zu errichten oder zu betreiben; ausgenom-

men ist die Benutzung von tragbaren Grillgeräten an den eigens 
hierfür vorgesehenen und speziell ausgewiesenen Plätzen;  

6. zu nächtigen;  
7. das Spielen mit harten Bällen (Lederbällen) einschließlich Fußball-

spielen. Ausgenommen sind Plätze, die ausdrücklich für Ballspiele 
ausgewiesen sind. Ballspiele sind ganz untersagt, wenn andere 
Besucher dadurch belästigt werden; 

8. Tiere aller Art, insbesondere Hunde, frei laufen zu lassen. Wäh-
rend·der Badesaison (15. Mai bis 15. September) ist der Aufent-
halt von Hunden im Bereich des Garchinger Sees, ein schließlich 
Seeufer und Liegewiesen, westlich des Weges FLNr. 1811, unter-
sagt;  

9. Tonwiedergabegeräte, ausgenommen über Kopfhörer, im Freien 
zu betreiben, insbesondere im Bereich des Seeufers und der an-
grenzenden Liegewiesen, soweit hierfür nicht im Einzel fall eine 
schriftliche Genehmigung der Stadt Garching b. München vorliegt;  

10. andere Besucher durch sonstigen Lärm zu belästigen;  
11. Waren aller Art einschließlich Speisen und Getränke zu verkaufen, 

gewerbliche Leistungen anzubieten, Bestellungen aufzunehmen 
oder Vergnügungen zu veranstalten, soweit hierfür nicht im Ein-
zelfall eine schriftliche Genehmigung der Stadt Garching b. Mün-
chen vorliegt;  

12. Modellboote aller Art und Wassersportgeräte welche der Fortbe-
wegung auf dem oder unter Wasser dienen zu benutzen, unge-
achtet dessen ob diese durch Muskelkraft, Verbrennungs- oder 
Elektromotoren betrieben werden. Ausgenommen hiervon sind 
zuvor durch die Stadt Garching bei München genehmigte Befah-
rungen zum Zwecke der Wissenschaft, Einsätze und Übungen der 
DLRG oder anderer Blaulichtorganisationen. 
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13. Wasservögel aller Art zu füttern.  
 

(3) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für Fahrzeuge der Polizei, der Wasserwacht oder 
sonstiger Rettungsdienste oder den ortsansässigen Bauhof. Weitere 
Ausnahmen können durch die Stadt Garching bei München bestimmt 
werden. 

 
§ 3a Parkregeln im Erholungs- und Badegelände 
 

(1) Das Parken von PKW, PKW mit Anhängern, Motorrädern oder Wohn-
mobilen ist lediglich auf den ausgewiesenen Parkflächen gestattet. 
Die Höchstparkdauer beträgt maximal 24 Stunden. Das Parken oder 
Abstellen von LKW ab 7,5 Tonnen, Anhängern aller Art oder Nutzfahr-
zeugen aller Art ist nicht gestattet. Ausnahmen hiervon können durch 
die Stadt Garching bei München zugelassen werden 

 
(2) Für die Nutzung der Parkflächen, mit Ausnahme der Fahrradständer, 

ist eine Gebühr fällig. Näheres regelt die Gebührensatzung zur Sat-
zung für das Erholungs- und Badegelände „Garchinger See“. 

 
§ 3b Veranstaltungen 
 

(1) Die Abhaltung von Veranstaltungen aller Art innerhalb des Erholungs- 
und Badegeländes „Garchinger See“ bedarf der Genehmigung der 
Stadtverwaltung Garching bei München. 

 
(2) Für die Nutzung des Erholungs- und Badegeländes „Garchinger See“ 

als Veranstaltungsfläche wird eine Gebühr erhoben. Näheres regelt 
die Gebührensatzung zur Satzung für das Erholungs- und Badegelände 
„Garchinger See“. 

 
§ 4 Haftung  
 

(1) Die Benutzung des Erholungs- und Badegeländes erfolgt zu jeder Jah-
reszeit auf eigene Gefahr, insbesondere auch das Betreten der Eisflä-
che im Winter. 

(2) Die Benutzer haften der Gemeinde für alle aus Anlass der Benutzung 
entstehenden Schäden.  

(3) Eine Haftung der Stadt sowie ihrer Bediensteten für Schäden irgend-
welcher Art auch bei von der Gemeinde zu vertretenden Verletzung 
der Verkehrssicherungspflichten, die den Benutzern aus Anlass der 
Benutzung erwachsen, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Schä-
den durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten gemeindli-
cher Bediensteter entstanden sind. 
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§ 5 Benutzungssperre  
 
Das Erholungs- und Badegelände und seine Einrichtungen können ganz oder 
teilweise während bestimmter Zeiten für die allgemeine Benutzung gesperrt 
werden; in diesen Fällen ist eine Benutzung nach Maßgabe der Sperre unter-
sagt. 
 
§ 6 Beseitigungspflicht  
 
Wer durch Beschädigung oder Verunreinigung im Bereich des Erholungs- und 
Badegeländes einen ordnungswidrigen Zustand herbeiführt, hat diesen ohne 
Aufforderung unverzüglich auf seine eigenen Kosten zu beseitigen. 
 
§ 7 Anordnungen 
 

(1) Den zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Erholungs- 
und Badegelände „Garchinger See“ ergehenden Anordnungen der 
von der Stadt Garching b. München beauftragten Aufsichtspersonen 
ist unverzüglich Folge zu leisten. 

(2) Das Aufsichtspersonal kann Personen, die trotz Mahnung gegen die 
Vorschriften dieser Satzung verstoßen oder die den Bade- und Erho-
lungszweck beeinträchtigen, vom Erholungs- und Badegelände „Gar-
chinger See“ verweisen. 

 
§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt. wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. gegen die Verhaltensregeln bzw. Verbote des § 3 Abs. 1 und 2 ver-

stößt; 
2. gegen die Parkregeln nach § 3a Abs. 1 und 2 verstößt; 
3. entgegen des § 3b Abs. 1 eine Veranstaltung ohne vorherige Ge-

nehmigung abhält. 
4. der Beseitigungspflicht im Sinne des § 6 nicht nachkommt; 
5. den Anordnungen des Aufsichtspersonals nach § 7 nicht Folge 

leistet. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach Art. 24 Abs. 2 GO mit einer Geld-
buße bis zu 2.500 € geahndet werden. 

 
§ 9 Inkrafttreten  
 

(1) Diese Satzung tritt nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für das Erholungs- und Badegelände 
„Garchinger See" in der Fassung vom 01.12.2004 außer Kraft. 
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Garching b. München, 15.12.2025 
 
Stadt Garching b. München  
 
 
 
Dr. Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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BEKANNTMACHUNGSVERMERK 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde am 15.12.2025 in der Verwaltung der Stadt 
Garching b. München, Zimmer 0.18 zur Einsichtnahme niedergelegt.  
 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der Stadt Garching b. Mün-
chen (Garching, Rathausplatz 3 - Garching, Auweg / Ecke Königsberger Straße 
- Garching, Riemerfeldring / Daxenäckerweg - Garching, Niels-Bohr-Straße - 
Hochbrück, Hohe-Brücken- / Heidenheimer Straße - Dirnismaning, Bushalte-
stelle - Forschungsinstitute, Bushaltestelle Boltzmannstraße) hingewiesen.  
Die Anschläge wurden am 16.12.2025 angeheftet und am 07.01.2026 wieder 
abgenommen. 
 
 
 
 
Garching b. München, 15.12.2025 
 
Stadt Garching b. München  
 
 
 
Dr. Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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SATZUNG  
DER STADT GARCHING B. MÜNCHEN FÜR DAS ERHOLUNGS- UND BADEGE-
LÄNDE "GARCHINGER SEE" VOM 15.12.2025 
 
 
 
Die Stadt Garching b. München erlässt aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 
Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1I), zu-
letzt geändert durch die § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember (GVBl. S. 573) fol-
gende Satzung:  
 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereiche  
 

(1) Das Erholungs- und Badegelände "Garchinger See" ist eine öffentliche 
Einrichtung zur allgemeinen unentgeltlichen Benutzung nach Maß-
gabe dieser Satzung, soweit nicht besondere Regelungen die Benut-
zung einschränken.  

(2) Das Erholungs- und Badegelände "Garchinger See" erstreckt sich auf 
die im beiliegenden Plan eingezeichneten Grundstücke der Stadt Gar-
ching b. München FlNrn. 1808/4, 1809, 1809/1, 1810, 1811, 1812, 
1813/1, 1813/2, 1813, 1814, 1815, 1816, 1826, 1827/1 und 1827 der 
Gemarkung Garching b. München.  

 
§ 2 Benutzungsvorbehalte  
 

(1) Kindern unter 6 Jahren ist der Besuch nur in Begleitung von Personen 
über 16 Jahren gestattet. 
 

(2) Personen mit Sehbehinderung oder anderen Einschränkungen, die 
eine selbstständige Orientierung oder sichere Nutzung des Geländes 
erheblich beeinträchtigen, wird empfohlen, eine Begleitperson mitzu-
bringen. In Fällen, in denen eine erhebliche Gefährdung für die eigene 
Sicherheit oder die anderer Personen nicht anders abgewendet wer-
den kann, ist die Mitnahme einer Begleitperson ausnahmsweise ver-
pflichtend. 
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§ 3 Verhalten im Erholungs- und Badegelände 
 

(1) Innerhalb des Erholungs- und Badegeländes ist alles zu vermeiden, 
was die Sicherheit, Ordnung, Ruhe und Sauberkeit beeinträchtigt oder 
gefährdet oder gegen die guten Sitten verstößt. 
 

(2)  Innerhalb des Erholungs- und Badegeländes ist insbesondere unter-
sagt:  
1. Kraftfahrzeuge (Pkw, Motorräder, Mopeds, Mofas u.ä.) und Elekt-

rokleinstfahrzeuge zu benutzen, sowie das Reiten; ausgenommen 
sind öffentliche Straßen, Wege und Parkplätze sowie Flächen, 
welche durch Verkehrszeichen für den entsprechenden Verkehr 
freigegeben sind; 

2. den See, die Grünanlagen und die Anlageneinrichtungen (WC-An-
lagen, Spielplätze, Bänke, Hinweistafeln usw.) zu verunreinigen, 
zu beschädigen, zu entfernen oder sonst zu verändern;  

3. das unbefugte Abweiden, Abmähen oder Abernten;  
4. Zelte und Wohnwagen aufzustellen;  
5. offene Feuerstellen zu errichten oder zu betreiben; ausgenom-

men ist die Benutzung von tragbaren Grillgeräten an den eigens 
hierfür vorgesehenen und speziell ausgewiesenen Plätzen;  

6. zu nächtigen;  
7. das Spielen mit harten Bällen (Lederbällen) einschließlich Fußball-

spielen. Ausgenommen sind Plätze, die ausdrücklich für Ballspiele 
ausgewiesen sind. Ballspiele sind ganz untersagt, wenn andere 
Besucher dadurch belästigt werden; 

8. Tiere aller Art, insbesondere Hunde, frei laufen zu lassen. Wäh-
rend·der Badesaison (15. Mai bis 15. September) ist der Aufent-
halt von Hunden im Bereich des Garchinger Sees, ein schließlich 
Seeufer und Liegewiesen, westlich des Weges FlNr. 1811, unter-
sagt;  

9. Tonwiedergabegeräte, ausgenommen über Kopfhörer, im Freien 
zu betreiben, insbesondere im Bereich des Seeufers und der an-
grenzenden Liegewiesen, soweit hierfür nicht im Einzel fall eine 
schriftliche Genehmigung der Stadt Garching b. München vorliegt;  

10. andere Besucher durch sonstigen Lärm zu belästigen;  
11. Waren aller Art einschließlich Speisen und Getränke zu verkaufen, 

gewerbliche Leistungen anzubieten, Bestellungen aufzunehmen 
oder Vergnügungen zu veranstalten, soweit hierfür nicht im Ein-
zelfall eine schriftliche Genehmigung der Stadt Garching b. Mün-
chen vorliegt;  

12. Modellboote aller Art und Wassersportgeräte welche der Fortbe-
wegung auf dem oder unter Wasser dienen zu benutzen, insofern 
diese durch einen Verbrennungs- oder Elektromotor betrieben 
werden. Ausgenommen hiervon sind zuvor durch die Stadt Gar-
ching bei München genehmigte Befahrungen zum Zwecke der 
Wissenschaft, Einsätze und Übungen der DLRG oder anderer Blau-
lichtorganisationen. 
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13. Wasservögel aller Art zu füttern.  
 

(3) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für Fahrzeuge der Polizei, der Wasserwacht oder 
sonstiger Rettungsdienste oder den ortsansässigen Bauhof. Weitere 
Ausnahmen können durch die Stadt Garching bei München bestimmt 
werden. 

 
§ 3a Parkregeln im Erholungs- und Badegelände 
 

(1) Das Parken von PKW, PKW mit Anhängern, Motorrädern oder Wohn-
mobilen ist lediglich auf den ausgewiesenen Parkflächen gestattet. 
Die Höchstparkdauer beträgt maximal 24 Stunden. Das Parken oder 
Abstellen von LKW ab 7,5 Tonnen, Anhängern aller Art oder Nutzfahr-
zeugen aller Art ist nicht gestattet. Ausnahmen hiervon können durch 
die Stadt Garching bei München zugelassen werden 

 
(2) Für die Nutzung der Parkflächen, mit Ausnahme der Fahrradständer, 

ist eine Gebühr fällig. Näheres regelt die Gebührensatzung zur Sat-
zung für das Erholungs- und Badegelände „Garchinger See“. 

 
§ 3b Veranstaltungen 
 

(1) Die Abhaltung von Veranstaltungen innerhalb des Erholungs- und Ba-
degeländes „Garchinger See“ bedarf der Genehmigung der Stadtver-
waltung Garching bei München, wenn: 
 
1. der Veranstalter eine juristische Person des privaten oder öffentli-

chen Rechts ist bzw. stellvertretend für diese auftritt, 
2. der Veranstalter eine natürliche Person des privaten Rechts ist 

und die Anzahl der Gäste 50 übersteigt. 
 

(2) Für die Nutzung des Erholungs- und Badegeländes „Garchinger See“ 
als Veranstaltungsfläche wird eine Gebühr erhoben. Näheres regelt 
die Gebührensatzung zur Satzung für das Erholungs- und Badegelände 
„Garchinger See“. 

 
§ 4 Haftung  
 

(1) Die Benutzung des Erholungs- und Badegeländes erfolgt zu jeder Jah-
reszeit auf eigene Gefahr, insbesondere auch das Betreten der Eisflä-
che im Winter. 

(2) Die Benutzer haften der Gemeinde für alle aus Anlass der Benutzung 
entstehenden Schäden.  

(3) Eine Haftung der Stadt sowie ihrer Bediensteten für Schäden irgend-
welcher Art auch bei von der Gemeinde zu vertretenden Verletzung 
der Verkehrssicherungspflichten, die den Benutzern aus Anlass der 
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Benutzung erwachsen, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Schä-
den durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten gemeindli-
cher Bediensteter entstanden sind. 

 
 
 
 
§ 5 Benutzungssperre  
 
Das Erholungs- und Badegelände und seine Einrichtungen können ganz oder 
teilweise während bestimmter Zeiten für die allgemeine Benutzung gesperrt 
werden; in diesen Fällen ist eine Benutzung nach Maßgabe der Sperre unter-
sagt. 
 
§ 6 Beseitigungspflicht  
 
Wer durch Beschädigung oder Verunreinigung im Bereich des Erholungs- und 
Badegeländes einen ordnungswidrigen Zustand herbeiführt, hat diesen ohne 
Aufforderung unverzüglich auf seine eigenen Kosten zu beseitigen. 
 
§ 7 Anordnungen 
 

(1) Den zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Erholungs- 
und Badegelände „Garchinger See“ ergehenden Anordnungen der 
von der Stadt Garching b. München beauftragten Aufsichtspersonen 
ist unverzüglich Folge zu leisten. 

(2) Das Aufsichtspersonal kann Personen, die trotz Mahnung gegen die 
Vorschriften dieser Satzung verstoßen oder die den Bade- und Erho-
lungszweck beeinträchtigen, vom Erholungs- und Badegelände „Gar-
chinger See“ verweisen. 

 
§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt. wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. gegen die Verhaltensregeln bzw. Verbote des § 3 Abs. 1 und 2 ver-

stößt; 
2. gegen die Parkregeln nach § 3a Abs. 1 und 2 verstößt; 
3. entgegen des § 3b Abs. 1 eine Veranstaltung ohne vorherige Ge-

nehmigung abhält. 
4. der Beseitigungspflicht im Sinne des § 6 nicht nachkommt; 
5. den Anordnungen des Aufsichtspersonals nach § 7 nicht Folge 

leistet. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach Art. 24 Abs. 2 GO mit einer Geld-
buße bis zu 2.500 € geahndet werden. 

 
§ 9 Inkrafttreten  
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(1) Diese Satzung tritt nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für das Erholungs- und Badegelände 
„Garchinger See" in der Fassung vom 01.12.2004 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Garching b. München, 15.12.2025 
 
Stadt Garching b. München  
 
 
 
Dr. Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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SATZUNG DER STADT GARCHING B. MÜNCHEN FÜR DAS ERHOLUNGS- 
UND BADEGELÄNDE "GARCHINGER SEE" VOM 15.12.2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEKANNTMACHUNGSVERMERK 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde am 15.12.2025 in der Verwaltung der Stadt 
Garching b. München, Zimmer 0.18 zur Einsichtnahme niedergelegt.  
 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der Stadt Garching b. Mün-
chen (Garching, Rathausplatz 3 - Garching, Auweg / Ecke Königsberger Straße 
- Garching, Riemerfeldring / Daxenäckerweg - Garching, Niels-Bohr-Straße - 
Hochbrück, Hohe-Brücken- / Heidenheimer Straße - Dirnismaning, Bushalte-
stelle - Forschungsinstitute, Bushaltestelle Boltzmannstraße) hingewiesen.  
Die Anschläge wurden am 16.12.2025 angeheftet und am 07.01.2026 wieder 
abgenommen. 
 
 
 
 
Garching b. München, 15.12.2025 
 
Stadt Garching b. München  
 
 
 
Dr. Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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